
Einsichtnahme in die Prüfungsarbeiten der 
STEOP: MP Einführung in das 

Internationale Recht (IREWI) vom 
29.01.2026 

 
Die Einsicht für beide Teile findet in Präsenz statt. 

 
Völkerrechtlicher Teil: 
 
Donnerstag, 05.03.2026, 15:00-16:00 Uhr, Hörsaal U10 Juridicum, KG1 

Nach der Einsichtnahme besteht für den völkerrechtlichen Teil die 

Möglichkeit, nach telefonischer Terminvereinbarung oder per E-Mail 

donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr im Sekretariat die eigene Prüfung 

einzusehen. Richten Sie sich dafür per E-Mail an: 

alina.maresch@univie.ac.at 

 

Europarechtlicher Teil: 
 
Donnerstag, 05.03.2026, 15:00-16:00 Uhr, Hörsaal U10 Juridicum, KG1 

Nach der Einsichtnahme können Sie jeweils montags von 10:00-12:00 Uhr 

im Sekretariat des Instituts für Europarecht Einsicht in den 

europarechtlichen Teil Ihrer Arbeit nehmen; außerhalb dieser Zeit nur nach 

vorheriger Terminvereinbarung: sekretariat.europarecht@univie.ac.at. 

 

mailto:alina.maresch@univie.ac.at
mailto:sekretariat.europarecht@univie.ac.at


Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass eine Einsichtnahme in 

die Arbeit nur persönlich und unter Vorlage eines amtlichen 

Lichtbildausweises erfolgen kann.  

Die Arbeiten werden nach der Korrektur gescannt und gespeichert; 

nachträgliche Manipulationen sind daher ersichtlich und werden rechtlich 

sanktioniert. 
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